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verautw. für die RedaktionP . Lange, Ems.

Diez , Freit «- de« 16. 2uni 191
56. Jahrgang

L 5m Diez,  den 10. Juni ISIS.
Bekanntmachung.

Die Bürostunden im Landratsamt . in der Kreisausichust-
und der Steuerverwaltung werden von heute ab für das
Publikum aus 8 Uhr vormittags bis 12 Uhr mittag fest¬
gesetzt. Nachmittags sind die Büros für das Publikum ge¬

schlossen. <g er  AKnigl . Landrat.
Dudsrstadt.
* , *

N» die Herren « ürgermeister de» Kreise».
Vorstehende Bekanntmachung ersuche ich wievsrholt au,

ortsübliche Weise veröffentlichen zu lassen.
Der » »nigt . kondrur.

D » d «rSadt . _ _ _

BelanntmachuNg
übet Ausfuhrverbote . Vom 5. Juni 1916.

Der Bunvesrat hat auf Grund de» 8 3 des Gesetzesmber

folgende Verordnung erlassen:
Artikel  1.

Dem § 16 der Verordnung über die Errichtung von
Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom
Mpwmber/ch November 1915 (Reichs-Gesetzbl. s . 607. /28,
«ird folMnder Abs. 3 angefugt : m .

Gleiches gilt für eine Anordnung gemay 8 12 ja . i,
feie ein Ausfuhrverbot oder eine Ausfuhrbeschränkung ent-
nült oder di« in ihrer Wirkung einem Ausfuhrverbot >.der
->inrr Ausfuhrbeschränkung gleichkommen kann. Bestehende

Art sind ° -m « . lchÄanzl-r n»ch-

b« °r , » XTnÄ
mit  der beteiligten Landesregierung s,ch ms Benehmen
zu setzen.

Artikel  2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 5. Juni 1916.

Ter Stellvertreter dos Reichskanzlers
De. Helfferich

Bekanntmachung,
betreffend Abänderung der Bekanntuiachung über künstllche
MngemMelvom 11. Januar 1916 (Reichs-Ge,etzbl. S . 13).

Vom 5. Juni 1916.

Ter Bundesrat hat auf Grund ^ 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu iorrt,chaftlichen Mcch-
nahmen us" vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

Artikel  1.
Dem § 12 der Verordnung über künstliche Düngemittel

vom U Januar 1916(Reichs-Gesetzbl. S . 13) wird folgen¬
der Satz 4 beigefiigt:

Er ist strner ermächtigt . Abweichungen von , en
schristen des 8 6 anzuordnen.

Artikel  2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin , den 5. Juni 1916.
Trr Stellvertreter des Reichskanzlers

De. Helfferich. _

Beklmutmschmrg
über die Abänderung der Preise für künstliche Düngemittel.

Vom 5. Juni 1916.

Auf Grund deÄ8 12 Sdtz 2 der Verordnung des Bundes-
rats über künstliche Düngemittel vom 11. 3 « *»« 19
(Reichs-Gesetzbl. S . 13) wird folgendes bestimmt.

Die in der der Bekanntmaäfvng über,künstliä )e Dünge¬
mittel vom 11. Januar 1916 (Rerchs-ve,etzbl. S . )
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i . sDfc &öct)ftpivlfe für reine eupcvplweptinte (A D
betragen 6ei einem &et)alt an toafferiMieter Pho «ip/,or-

jaure von 11,99 v. H. und bavuntcv für 1 kg  o'0 wasserlös¬
liche Phosphorsaure

im Gebiet I 106 Pf .,
im Gebiet II 102 Pf .,
im Gebiet III 98 Pf.

®Jl„ einem Gehalt an wasserlöslicher Phosphorsäure bon
l - v. H. und darüber bleiben die Höchstpreise unverändert.

Höchstpreise für Mischungen von Süperphosvbat
mit fchwefelsaurem Ammoniak beziehungsweise Ratrium-
Ammonlaksulsnt (A 2) betragen bei einem Gesamtgehalt an
-strekstofs und wasserlöslicher Phosphorsäure von 11 99 v &
und darunter für I ° o : *'

im Gebiet I

wasserl . Phosphvrsäurr 106 Pf ,
Ammoniakstickstoff 210 Pf .,

im Gebiet II

wasserl . Phosphorsäure 102 Pf .,
Ammoniakstickstoff 210 Pf .,

im Gebiet III
wasserl . Phosphorsäure 98 Pf
Ammoniakstickstoff 210 Pf .,

. . . dei einem Gesamtgehalt an Stickstoff und wasserlös-
icher Phosphvrsäure von 12 v. H. und darüber bleiben die

Hochstprerfe unverändert.

- *£ . ttwwf W r (fi « für
f . - ' ,? er, Höchstpreis für organischen Mischdünger (D)
benag für 1 kg  o/0 wasserlösliche Phosphorsäure 85 Pf.
, .. / ■ Der Höchstpreis für Thvmasphosphatmehl (6 ) be¬
tragt ber Lieferung vom 16. Juli 1916 ab für 1 kg <y n •

Gesmntphosphorsäure 31 Va Pf .,
zitronensäurelösliche Phosphorsäure 36 Pf.

- 8‘ öer Liste der Düngemittel und Preise festge-
richr? blonderen Lieferungsbedingungen bleiben uirbe-

Artikel  2.

dnn̂ T ntm̂ m triü Wlt bem3:006  ber  Berkün-
Berlin , den 5. Juni 1916.

Der Reichskanzler
In : Aufträge:

Kautz.
l. 4596. Wiesbaden , den 24. Mai 1916

Erledigung.
Mein Ausschreiben vom 19. v. Mts — i 8̂98 -

betreffend̂ Ranbanfälle , hat seine Erledigung gefunden.
Ter Täter ist ein ISjähriger Schristfetzcrlehrling aus Bier --stadt

Der Polizei - Präsident.
I.

Streibelein.

•etteffenb Vlbanbcrting ber Ufcrorbnung über bat  Berkeyr mit
Araftfuttermittcln bmn 28.  Qnrrt 1915/24.  März 1916 (Reichs-
Gfcfefibl. 1915 <5.  399 , 1916 S . 193) und der Bekanntmachung
über die Preise und sonstigen Vergütungen für Krafffiüter-
mittel vom 19. August 1915/26. März 1916 (Reichs-Gesetzbl
1915 S . 504, 1916 S . 197). Vom 6. Juni 1916.

Auf Grund des 8 5 Abs. 2 Satz 6. 8 6 Abs. 1 Satz
2,  8 15. der Verordnung über den Verkebr mit Kraftfuttrr-
mitteln vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 399) in Ver-
bindung mit Art. 1 tzlr. 6 der Verordnung vom 16 Mürz
1916 (Reichs-Gesetzbl. S 168) bestimme ich:

In der Oi|ie bet im 8 1 der Verordnung vom 28. Juni
1915/24. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 399, 1916 S
IW) genannten Gegenstände ist statt „Hefe, nah". B -er-
hcfe, naß" zu setzen. ‘

II.

m . 3:  Die Höchstpreise für Ammoniak-Superphosphot und i
Ratrium -Ammoniumsulfat -Superphosphat , denen Kali zu- !
gemrscht ist (A Z), betragen für 1 kg o/o

wasserl. Phosphorsäure wie zu 2,
Ammvniakftickstoff wie zu 2,

Kali (KiO) 40 Pf.
Höchstpreise für gedarrtes und gemahlenes

Ichwesclianres Aminonrak (25,5 v. H. Ammoniak ) (B  II,)
betragen für 1 kg », » Ammoniakstickstoff:

inr Gebiet I 15iy 2 Pf .,
im Gebiet II 1521/2  Pf.

Tie Liste der im 8 1 der Verordnung böm 19. August 1915
(Rerchs-Gesctzbl. S . 504) aufgeführten Gegenstände wird wie
folgt geändert oder ergänzt:

Preis für 1 Tonne
(1000 Kilogramm)

Mark
25. Bierhefe, getrocknet(als Viehfutter) 500,00 *)

*) Der Preis gilt für Ware mit einem Mindestgehalte
von 50 vom Hundert Protein ,md Fett und einem Höchstgehalt
an Wasser von 12 vom Hundert. Jeder HundertGil Mrnder-
gehalt an Protein und Fett wird mit 10 Mark, jeder Hundert¬
teil Mehrgehalt an Wasser mit 3,70 Mark -n Abzug ge¬
bracht.

Preis für l Tonn?
(1000 Kilogramm)

Mark
25 a. Bierhefe, naß . 82,50 »)
25 b. Bierhefe, naß, Faßgeläger (gesondert) 15,00 **)
® erlitt,  den 6. Juni 1916.

Der Reichskanzler
Im Aufträge.

*) Ter Preis gilt für Ware mit mindestens 25 vom
Hundert Trockenmasse. Jeder Hundertteil Mindergehalt wird
mit 2,50 Mark in Abzug gebracht.

**) Der Preis gilt für Ware mit mindestens 10 vom
Hundert Trockenmasse. Jeder Hnndertteil Mindergehalt wird
lnit 1,50 Mark in Abzug gebracht.

J .-Nr. II. 6092. Diez,  den 13. Juni 1916
» « die Herren » 8r«er« eifter

Betr . Waisenpflegegeld -Auforderimgslisten.
Die Waisenpflegegeld-Anforderungslisten für das 1. Vier¬

teljahr 1916 (1. April bis 30. Juni 1916) sind mir bis
spätestens zum 2 4. d. Mts ., vorzulegen . Di .' For¬
mulare gehen Ihnen in den nächsten Tagen zu.

Der Termin i st g e n a u e i n z u h a l t e n u n t> darf
»icht überschritten werden.

'öch oemerke noch, daß die Bescheinigung auf der Liste
nicht vor dem 20. d. Mts . datiert sein darf.

«er Land rat.
Dvherkvdt.
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ii &er den Verkehr mit Süpstvff . Vom 7 . Juni , 0 !, ;.

mi» E Verordnung des Bundesrats vom 30.
“ “fj ^b16, betreffend die Abänderung des Süßstoffgesetzes
(Reichs-Gesetzbl. S . 213) wird folgendes bestimmt:

8 i.
, ?Reichszuckerstelle  kann bis aus Iveiteres den Bezug
von Süßstoff Gewerbetreibenden zum Zwecke der Herstellung
folgender Erzeugnisse gestatten:

Dunstobst, Kompott (das sind eingemachte ganze Fruchte
oder größere Fruchtstücke),

Schaumwein und schaumweinähnliche Getränke
Wermutwein , Liköre, Bowlen (Maitrank ), Punschertrakte

Er,Art sowie Grundstoffe für solche und ähnliche
Obst- und Beerenwein,
Essig.
Mostrich und Senf,
Fischmarinaden,
Kautabak,
Mittel zur Reinigung! Pflege oder Färbung ser Haut

des Haares , der Nägel oder der Mundhöhle.
8 2.

. Wr andere gewerbliche Verwendungszwecke kann die
Rerchszuckerstelle bis auf iveiteres die Verwendung von Süß¬
stoff mit Geirehmigung des Reichskanzlers gestatten.

8 3.
Die Vorschriften der §§ 3 bis 6 der Bekanntmachung
25. Aprrl 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 340) finden hin¬

sichtlich der Abgabe von Süßstoff für die in den L8 1
und 2 erwähnten Zwecke entsprechende Anwendung.

Berlin , den 7. Juni 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
vr . Helfferich.

Berlin,  den 1. Juni 1916.
Bekanutnrachung

Auf Grund der Bestimmungen über die Einfuhr von
Butter aus dem Auslinde vom 26. Mai 1916 (Reichsau;eiqer
Nr. 124) wird angeordnet:

1. Ter Verkehr mit Butter aus den Niederlanden wird
ausschließlichauf die Grenzstationen Bentheim, Gronau uhD
Enrmerich beschränkt, so daß Buttersenoungen über andere Sta¬
tionen nicht zugelasten werden.

2. Die Einfuhr von Butter aus den Niederlanden außer¬
halb des Bahnverkehrs, insbesondere über die Landstraßen istverboten. 1

D«r Minister für Handel «nv Gewerbe.
Im Austrage:

> Lusenskh.
Der Finanzminister.

Im Aufträge.
Wolffram.

Der Minister des Inner «.
Im Aufträge. ✓

Freund.

»atjnmaen i « Toi«e vn-^ pcUetcic otiet unterlegener BenarvrVcv-rigung \tatt.
Die überzahlten Beträge sind für Reich und Gemeinde

unwiederbringlich verloren , da sie von den Empfängern
nrcht wieder eruzuziehen sind, während die Arbeitgeber ihrer-
setts nrcht nur jede Ersatzpflicht ablehnen , sondern auch sich
Nicht ernmal dazu bereit erklären , die betreffenden Arbeiter
zu freiwilligen ratenweisen Lohnabzügen zu veranlassen.

Auch werden viele Fälle von Ueberzahlungen an die An-
gehorrgen der n i cht i n i n d u st r i e l l e Betriebe entlasse¬
nen Mannschaften gemeldet.

Unter diesen Umständen und in Berücksichtigung der
durch die steigende Inanspruchnahme sich mehrenden finan¬
ziellen Schwierigkeiten kann die Heeresverwaltung den Lie-
ferungsverbänden d i e Unterstützung nicht mehr länger Vor¬
behalten , die allein zur möglichsten Vermeidung von Ueber¬
zahlungen führt.

Das Königliche stellvertretende Generalkommando wird
daher ersucht, ben Ersatztruppenteilen die sofortige Benach-
rrchtrgung der Heimatsbehörden (Landratsämter oder Ma-
gistrate in den Stadtkreisen — nicht Lieferungsverbände,
ra diese sich mit den Heinratsbehörden nicht immer decken
«nd oft nicht angegeben werden können — von allen ver¬
fugten Entlassungen und allen bis zum Abschluß des Ent¬
lassungsverfahrens stattfindenden Beurlaubungen zur Pflicht
machen zu wollen . - Bei Erholungsurlaub haben Benachrich¬
tigungen nicht stattzufinden , da nach dem Erlaß des Herrn
Ministers des Innern vom 10. April 1916 — V. 1911 — sie
«-amilienunterstützungen auch für die Zeit einer kürzeren
Beurlaubung zur Erholung , zur Besorgung häuslicher oder
wirtschaftlicher Geschäfte unverkürzt weiter zu zahlen sind.
. . Die Benachrichttgungen haben im Bereiche des preu¬
ßischen Heeres einheitlich mit dem 1. Mai 1916 zu beginnen:
die mit den großindustriellen Betrieben getroffenen Verein¬
barungen sind, damit Unterbrechungen in der Benachrich¬
tigung nicht stattfinden , erst Mithe Mai aufzuheben.

Kriegsministerium.
Im Aufträge,

gez. von Wrisberg.
An sämtliche Königlichen stellvertretenden Generalkom¬

mandos (21. für 16.) pp.

Berlin,  den 18. April 1916.
Bekanntmachung.

Trotz der gemäß Erlaß vom 28. August 1915 — Nr
2549/8. 15. C. 1 - seitens der Königlichen stellvertretenden
Generalkommandos mit den großindustriellen Betrieben ae-
trosftnen Vereinbarungen zur Vermeidung von
Ueberzahlungen der Familienunterstütznng
die Heimatsbehörden von der Einstellung entlassener Mann¬
schaften in ihre Betriebe zu benachrichtigen, finden Neber-

Bekanntmachnng
Der 3. Kriegs-Lehrgang über die Verwertung des Frühobstes

und der Gemüse ijm Haushalte findet in der Zeit vom 19.
Iti« 21. Juni 1916 an der Königlichen Lehranstalt für Wein-,

; Obst- und Gartenbau zu Geisenheim am Rhein statt.
Der Unterrichtsplan weist u. a. folaende Vorträge

aus: " J

Empfehlenswerte Verfahren für die Haltbarmachung des!
Frühobstes im Haushalte. Garteninspektor Junge.
Die Ursachen der Entstehung »nd die Verhütung des Ver¬
derbens von Obst- und Gemüse-Dauerwaren.

Professor Dr. Kroemer. '

2 ^ 3 Kochen des Obstes und der Gemüse im Haushalte.
Haushaltungslehrerin Fr . Brauch.

An den Nachmittagen werden durch Garteninspektor Junge
und Frau Brauch praktische Anleitungen  über die
Herstellung von Obst-Dauerwaren sowie über das Kochen des
Obstes und der Gemüse iw Haushalte ertesit.

An diesem Lehrgänge können Männer und Frauen unent¬
geltlich teilnehmen. Vereinen ist anzuraten, Vertreter zu ent¬
senden, damit die Anregungen im Lande weitgehendste Verbrei¬
tung finden.

Anmeldungen sind baldmöglichst an die Direktion der Lchr-
anstalt zu Geisenheim a.m Rhein einzureichen.
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<* i e  reiche » Ni - derschliige der letzten Wochen sind

für die Saatfelder und Futterpflanzen bi« jetzt von dem
denkbar besten Einfluß gewesen. Uebereinstimmendwird von
den Landwirten gemeldet, daß. der sehr gut durch dre Blute
gekommene Roggen die überreich angesetzten Körner nun zur
kräftigsten Entwicklung bringen kann, so daß n-cht nur t>e-
ziiglicb der Menge, sondern auch hinsichtlich der Gute eine
ganz ausgezeichnete Kornernte in Aussicht steht. Da oie Halme
und Blätter bereits zu bleichen beginnen, wird man namenti-
lich in sandigem Boden schon in drei, längstens rn vrer
Wochen den ersten Roggenschuitt vornehmen können. Auch
den Futterpflanzen kam der ausgiebige Regen sehr zustatten.
Der zweüe Schnitt Klee, der im vorigen Jahre säst ganz
ausfiel , rieht schon jetzt ganz vorzüglich. Freilich wäre es auch
jetzt Regen genug und der Eintritt der wärmeren Witterung
erwünscht, besonders für das Getreide, und die benits in
„der vor der Blüte stehenden Weinberge haben .etzt Sonnen¬
schein sogar dringend nötig._ _

Aus dem Gerichtsiaal.
Wie man Kartoffeln strecken kann,  zeigten zwei

Gerichtsverhandlungen vor Berliner Strafkammern . Ein Ge¬
müsehändler und dessen Frau bedienten sich beim Abwiegen
der Kartoffeln einer Dezimalioage, deren Regulator „ver¬
rutscht" war, sodaß die Kunden beim Einkauf von zehn Pflano
nur acht Pfund Ware bekamen. Trotzdem „uur die Wage
schuld" war, wurden die Ängeklagren wegen Betruges zu 1oO
Mark Geldstrafe verurteilt . In dem andern Falle verknuste
ein Händler Gastwirten usw. Kartoffeln zentnerweis. Wahreno
der Verhandlungen in der Gaststube erleichterte der Freund
des Händlers die verkauften Säcke um mehrere Pfund und
füllte damit die leeren auf. Das Gericht billigte diese
Kartofselstreckungnicht und verurteilte die Angeklagten zu
drei und fünf Monaten Gesängnis.

liet das Schiff schal , i „ stark « Litbratlon «», . das , a » ,cah »>,,
cS ' ei aetroffett . Ein anderer kleiner Kreuzer hat den wancpf
von Anfang bis zu Ende mftgcgnacht, ja Wgar nach der
Schlacht Lis zur englischen Küste anfgeklart, ohne den Feind
zu treffen.

Literarische ».
(!) Siwwrsache sor ze lache  von Rudolf Dietz (2.

Hl̂ t. Kriegsnmnmer); mit Bildern von Arpad Schmid-
ho mm  er . Verlag von Rudolf Dietz in Wiesbaden, Schützen¬
hofstraße 14.

„Wer hält ' gedacht, wre Anno siwwe
Eich hunn des ihrschte Heft geschriwioe,
Teß Anno sechzeh' Nummer zwei

- Entstind' im Kampf un Siegsgeschrei!"
So sagt der Mann „sor ze Lache», Rudolf Dietz, in seiner

Einführung. Das bedeutungsvollebei dieser Fortsetzung„Anno
secbzeh'" ist oder, daß auch im Ättnpfgeschrei der heitere Kern
bei den „Siwwe Sache" unverändert kräftig geblieben ist,
dem Leser eine frohe Stunde voll lachender Genüsse bereitend,
als lei das heute die unmittelbare Folge eines längst verwehten
und doch nicht zu vergessenden Goster». Eine frohe Stunde,
ohne dabei aus den Rahmen zu fallen, der die Jetztzeit mit
glorreicher Wucht umspannt und überragt. Denn die Metz:-
zahl der neuen „Siwwesache" berrchen auf .Kriegserlebn-ssen.
Begebnissen, der ernsten Stunde mit unverfälschter Treue nach--
erzählt, in der lustigen Art von Rudolf Dietz. Wie die,e
Mt ist — darüber braucht hier nichts weiter gesagt zu werden,
bedeutet doch der Name schon ein volltönendes Programm, eine
erfrischende Anseinanversolge schalkhafter Ein- und Aussäl.r,

i deren jeder einzelne vermag, was wir uns afle wünschen mitten
! im Getöse des Weltkriegs: Siwwesache sor ze loche. Ob »un
? unser bester Dialcktdichter über „Die schwer Aussprooch" scherzt,

oder „Des waich Herz» (Inhaber : der Kull vo Dotzem, dem
es für „Tut steche ze Waich") glorifiziert: ob er Modder
Germania" „stuf Buwe ziehe" läßt, mit dem frohen und
schon erfüllten Trost: „Mer wer'» den Bub rach schockele. ,
den fünften nämlich, den „met de Appelflne": oder von den
„dreißig Kinnerckier" des Lehrer-Landwehrmanns venchtetz,,T ' r
sechzig Strimp ", und im Schlußgedicht, nach der Melodie

den
verlacht, betitelt — „Der Lump» — das Lied wird
Krieg sicherlich überdauern und volkstümlich werden in?
nem Refrain : ^ „

„Der Michel un der Seppel schnell,
Versohlte den Emanuel . . ."

— - Immer bleibt die Ueberschrist„sor ze lache" der Wegweiser
nach dem sich der Leser richten kann. Denn er wird lachen!B. E. Eisenberger.

Allerlei.
* Württemberg braut „Kriegsvier ".' Tie . '̂ zig' Strimp", und im Schlußgedicht, nach oer wcerov.e

Württembergischen Brauereien haben sich infolge der stetig ^ (ft rainbmn’bnli" Schwiegxrpapa und Schwiegersohn Emanuel
wachsenden Anforderungen der HeereSvettvaltung fnr die ^ Bet{tclt _ „Der Lump» — das Lied wird den
»̂Lld̂ updEN und ntii Stücfficfyt boxüuf, dn̂ bic iDiittrCnt^ flfiprhmtptu und bolföfcünt tieft tüctbcu itti

bergischrn Brauereien die ihnen aus ihr 48 prozentiĝ Kon¬
tingent zustehende Gerste nicht erhalten haben entschlossen,
die Herstellung der Spezialbiere aufzugeben und ab 1.T Juni
nur noch ein lvürttembergisches Einhertbter lierzustellen
dessen Mindeswerkanfspreis nach den Lerpz. N. Je. aus
15 Pfennig für 0,35 Liter festgesetzt wurde. Der Landes-
verband der Wirte Württenrbergs hat bfr Emfuhmng diegs
Einheitsbieres zugestimmt, um ein? zertweilige Schließung
der Wirtschaften zu vermeiden.

Bus Erzählungen von Mitkämpfern der
N or dse es chl a cht ergibt sich außer der Bestätigung der
Berichte des deutschen Generalstabes ein erhebendes Bttodeut¬
scher Heldengröße. „Wir vom Leckpersonal" ,o erzählt eia
Obermaschinistewmaat dem „Tag" zufolge, „fragten isterc., °
die Salven krachten, was eigentlich los sei. Wir dursten
rauchen, es was, wie wenn wir im Frieden e,ne gemu.ume
Fahrt gemacht hätten. Die Heizer haben sich um vas Gc-
secht gar nicht gekümmert. Wir alle waren quietschvergnügt,
obgleich wir schwer zu arbeiten hatten. Die Wache, die zudem
mit Kohlentrimmenbeschäftigt war, wurde erst nach 18 « tm'den
ebqelöst" Ein Teilnehmer fuhr ans dein Flottenflaggschiss.
Rach seiner Aussage hielt sich der Flottenchef nicht im Turm
auf, sondern war stets au? der Landnngsbrucke, obwohl in.
Druck der von den Geschossen ausgtng, so stark war, daß
ihm die Knöpfe vom Ueberzieher platzten. Vierzehn stunden
lang war das Schiss im Gefecht. DaN englische Goos, 30
vis 35 Linienschiffe, schoß aus das Flaggschiff, ohne es zu
trefft» . Aber durch Einschlagen der Geschosse im Wass-er ge.

Sßcr Brotgetreide verfüttert oder Brot der-

schwendet, versündigt sich am Baterlande
nnd macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch;
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